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Leistungen für Probemitglieder  

Gemeinsam stark für Tierschutz in Brandenburg! 

Wir – der Landestierschutzverband Brandenburg e.V. – möchten euch unsere Arbeit näher 

bringen und aufzeigen, dass es für euch sehr lohnenswert ist, in unseren Verband 

einzutreten und gemeinsam mit weiteren angeschlossenen Vereinen für die Rechte der 

Tiere zu kämpfen.  

Abgesehen davon, dass man gemeinsam immer stärker ist, bietet die Mitgliedschaft im 

Landestierschutzverband Brandenburg e.V. folgende Vorteile: 

 

Mitgliedschaft im Landestierschutzverband Brandenburg e.V. 1. 

Zusätzliche Leistungen für ordentliche Mitglieder 

 

Vorteile 

Der Jahresmitgliedsbeitrag für Tierschutzvereine beträgt je angefangene einhundert Mitglieder 55,–

Euro. 

 

2. Mitgliedschaft im Deutschen Tierschutzbund e.V. 

 

✓ Ermöglicht wird die Teilnahme und Mitgestaltung (besondere Wünsche und 

Themenvorschläge können berücksichtigt werden) an Online-Vorträgen. Nach 

erfolgter Teilnahme wird eine Weiterbildungsbestätigung ausgestellt, die zum Beispiel 

bei Veterinärämtern als Qualifikationsnachweis eingereicht werden kann. 

 

✓ Die Vernetzung der Vereine führt zu einer Stärkung dieser und einer besseren 

Zusammenarbeit. Darüber hinaus können Probleme gebündelt und so an die Politik 

weitergetragen werden. Hierzu finden online Vereinstreffen statt.  

 

✓ Essenziell ist auch die schnelle Verteilung von tierischen Notfällen und die 

gegenseitige Hilfestellung, welche durch eine Mitgliedschaft im 

Landestierschutzverband Brandenburg gewährleistet werden kann. 

 

✓ Der Landesverband ist das Sprachrohr der Vereine, um gebündelt Interessen zu 

vertreten. Beispielhaft erwähnt seien hier die Katzenschutzverordnung, der 

Fundtiererlass und die Tierheimfinanzierung. 

 

✓ Hinzu kommt, dass die aktuelle politische Lage schnell und unkompliziert per 

Rundmail kommuniziert wird, ebenso Fördermöglichkeiten und Veränderungen der 

Förderungen im Land Brandenburg. 

 

✓ Wir können eine Beratung in verschiedenen Tierschutzfällen, sowie gezielte Hilfe bei 

Problemen durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund anbieten.  

 

✓ Unterstützung bei Verhandlungen, ständiger Ansprechpartner bei allen Fragen zum 

Verein, zum Tierschutz und zum Tierheim/ zur tierheimähnlichen Einrichtung. 

 

Der Jahresmitgliedsbeitrag für Tierschutzvereine beträgt 0,50 Euro pro Mitglied in ihrem 

Verein. 

 

✓ Vereinsbetreuung als erster Ansprechpartner im Bundesverband für nahezu alle Fragen zu Vereinswesen und Tierschutz 

✓ Zugang zum Internen Bereich für Mitgliedsvereine mit den wichtigsten Informationen zum Vereinsalltag, 

Öffentlichkeitsarbeit, Serviceleistungen sowie nützliche Vorlagen und Beispielverträgen. 

✓ Kostenlose Beratung durch die Rechtsabteilung. 

✓ Beratung in tiermedizinisch-fachlichen sowie Tierheim-Managements-Fragen durch die Tierheimberatung inklusive 

Besuche durch die regional zuständigen Tierheimberater 

✓ Wissenschaftlich fundierte Argumente und praktische Hilfestellungen in Tierschutz-Fachthemen. 

✓ Teilnahme an Seminaren des Deutschen Tierschutzbundes zu vergünstigten Tarifen. 

✓ Kostenlose Zusendung der Verbandszeitschrift du und das Tier (viermal jährlich).  

✓ Sämtliche Druckversionen von Informationsschriften des Deutschen Tierschutzbundes zum Selbstkostenpreis. 

✓ TEO 2.0 – die Software, um Tierschutzverein und Tierheim erfolgreich zu organisieren – kann zu einem Preis von  

€ 39,– zzgl. gesetzl. MwSt. erworben werden. Es handelt sich um eine Webanwendung, die auf beliebig vielen Geräten 

einsetzbar ist. 

✓ Erhalt von Sachspenden (z.B. Futterspenden; soweit verfügbar) 

 Wahrnehmung von rabattierten Angeboten durch Kooperationen mit verschiedenen Herstellern, wie z.B. für Futter, 

Giardientests, Quarantäneboxen, Mikrochips, Hundehütten, Wasch- und Spülmaschinen u.v.m.  

 

✓ Zuschüsse: im Rahmen der beschlossenen Haushaltspläne und nach inhaltlicher und 

Bedürftigkeitsprüfung können Zuschüsse aus verschiedenen Unterstützungsfonds des Deutschen 

Tierschutzbundes für seine Mitgliedsvereine vergeben werden. 

✓ Innerhalb der ersten 2 Jahre der Mitgliedschaft werden Zuschüsse nur in folgenden Fällen gewährt: 

o zur Beseitigung erheblicher Mängel im Tierheim, die von der Tierheimberatung im Zuge eines 

Besuchs beanstandet wurden 

o zur Beseitigung von Unwetterschäden 

o in besonderen Belastungsfällen, in denen ein Verein aufgrund eines außergewöhnlichen 

Tierschutzfalles besonders hohe Ausgaben hatte (z.B. Animal Hoarding, Welpenhandel)  


